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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Ein vom Nationalrat überwiesenes Postulat Pius Segmüller (cvp, LU) beauftragte den
Bundesrat zu prüfen, ob die Strafprozessordnung dahingehend zu ändern ist, dass
künftig Raser, die schwere Verkehrsunfälle mit Toten und Verletzten verursachen,
konsequent in Untersuchungshaft gesetzt werden könnten. Der Bundesrat beantragte
eine Ablehnung des Postulats, da die Untersuchungshaft eine schwere strafprozessuale
Zwangsmassnahme darstelle. 1

POSTULAT
DATUM: 02.03.2011
NADJA ACKERMANN

Einen expliziten Schutz für Kinder als Opfer von Gewalttaten forderte ein
überwiesenes Postulat Fehr (sp, ZH). Der Bundesrat soll in einem Bericht darlegen, mit
welchen Anpassungen des Bundesgesetzes über Opferhilfe und der
Strafprozessordnung den spezifischen Bedürfnissen der Minderjährigen Rechnung
getragen werden kann. 2

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

In der Wintersession 2015 nahm der Nationalrat diskussionslos ein Postulat seiner
Rechtskommission an, welches den Bundesrat auffordert, im Rahmen der
Praxistauglichkeitsprüfung der geltenden Strafprozessordnung auch die kantonalen
Praktiken der kontradiktorischen Beweisaufnahme zu untersuchen. Die bekannte
Problematik besteht im Recht auf Teilnahme am Beweisverfahren, welches die
geltende Strafprozessordnung uneingeschränkt bereits zu Beginn des Verfahrens
gewährt. In Verfahren mit mehreren Mitbeschuldigten stellen die getrennten
Einvernahmen der einzelnen Beteiligten ein zentrales Element für die Wahrheitsfindung
dar. Gemäss der aktuellen Regelung können die beschuldigten Personen an den
Einvernahmen der jeweils anderen anwesend sein und so ihre Aussagen aufeinander
abstimmen, was die Wahrheitsfindung erheblich erschwert. Allfällig erforderliche
Änderungen am entsprechenden Artikel 157 StPO wird der Bundesrat dem Parlament bis
Ende 2018 unterbreiten. Mit diesem Postulat wird dem zuvor in einer
parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG; Pa.Iv. 14.462) und einer Motion Kuprecht
(svp, SZ; Mo. 15.3055) erfolglos vorgebrachten Anliegen Rechnung getragen. 3

POSTULAT
DATUM: 10.12.2015
KARIN FRICK

Als zentrales Problem bei der Kriminalitätsbekämpfung identifizierte die FDP-Fraktion
die lange Dauer der Strafverfahren. Der grosse Zeitabstand zwischen Tat und Strafe
gebe den Tätern ein Gefühl der Straflosigkeit, während die Polizei und die
Staatsanwaltschaft verbittert und frustriert und die Bevölkerung verunsichert
zurückblieben. Mit einem Postulat forderte die FDP daher vom Bundesrat einen
Bericht, der aufzeigen soll, welche Massnahmen die Kantone zur Beschleunigung der
Strafverfahren umgesetzt haben. Hintergrund des Vorstosses war die Stellungnahme
des Bundesrates zum Postulat 12.4076 („Besonderes gerichtliches Verfahren zur
Bekämpfung der Kleinkriminalität“), in der der Bundesrat zu Bedenken gab, dass eine
Verfahrensbeschleunigung nicht durch das Errichten von Schnellgerichten zu erzielen
sei, sondern dass dafür vielmehr die Kantone durch die Organisation ihrer
Strafrechtspflege sowie durch den Gebrauch des Strafbefehlsverfahrens und des
abgekürzten Verfahrens verantwortlich seien. Aus einem interkantonalen Vergleich soll
nun hervorgehen, wie sich der Umfang der Ressourcen für die Strafrechtspflege sowie
die organisatorischen Vorkehrungen entwickelt haben und welche Massnahmen als
„Best Practices“ angesehen werden können. Bundesrätin Sommaruga zeigte sich im
Nationalrat skeptisch, ob es wirklich die Aufgabe des Bundes sei, „pädagogisch auf die
Kantone einzuwirken, indem er sie miteinander vergleicht.“ Dennoch überwies die
grosse Kammer im Mai 2017 das Postulat mit 105 zu 80 Stimmen bei einer Enthaltung. 4

POSTULAT
DATUM: 03.05.2017
KARIN FRICK
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In der Frühjahrssession 2022 befasste sich der Ständerat im Rahmen eines Postulats
der RK-SR mit aussergewöhnlichen Todesfällen. Die RK-SR wollte den Bundesrat damit
beauftragen, einen Bericht zur Dunkelziffer bei nicht natürlichen Todesfällen zu
erstellen sowie den Artikel 253 StPO auf Schwachstellen und allfälligen Handlungsbedarf
zu prüfen. Laut Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) befürchtete die RK-SR,
dass hinsichtlich der Bestimmung nicht natürlicher Todesfälle ein grosses
Fehlerpotenzial bestehe und nicht natürliche Todesfälle teilweise unentdeckt blieben.
Gegen das Postulat sprach sich Jakob Stark (svp, TG) mit einem Einzelantrag aus. Stark
bemängelte, dass die «Postulatsbegründung [...] äusserst dünn» sei, dass die
Untersuchung nicht natürlicher Todesfälle bereits weitgehend durchgeführt werde und
dass solche Untersuchungen für die Angehörigen eine grosse Belastung bedeuten
könnten. Als Antwort auf Starks Votum unterstrichen Beat Rieder (mitte, VS) und
Bundesrätin Karin Keller-Sutter, dass die Anliegen und ungeklärten Fragen Starks
durchaus in dem offen gestalteten Postulat aufgenommen werden könnten und
plädierten für Annahme des Postulats. Der Ständerat nahm das Postulat schliesslich mit
35 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 5

POSTULAT
DATUM: 15.03.2022
LENA BALTISSER

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

In ihrem Bericht vom 17. November 2020 beantragte die GPK-SR, an die das Postulat
von Daniel Jositsch (sp, ZH) für eine Überprüfung von Struktur, Organisation,
Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft zur Vorprüfung überwiesen
worden war, lediglich einen Teil des Postulats anzunehmen. Abzulehnen sei Ziffer 1 des
Postulats, die eine Überprüfung der Zweckmässigkeit der Struktur und der Organisation
der Bundesanwaltschaft forderte. Diese Überprüfung werde durch die laufende GPK-
Untersuchung bereits vorgenommen. Aus dem gleichen Grund sei auch Ziffer 3 des
Postulats abzulehnen: Auch die Überprüfung, ob die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) den an sie gestellten Anforderungen genüge, sei
Gegenstand der GPK-Untersuchung. Zur Annahme empfahl die GPK-SR allerdings Ziffer
2 des Postulats: Der Bundesrat solle klären, ob die Verteilung der Kompetenzen
zwischen Bund und Kantonen im Bereich der Strafverfolgung nach zahlreichen
Partialrevisionen noch zweckmässig sei. Teilweise bestünde Rechtsunsicherheit, weil
die Zuständigkeiten nicht immer klar seien, begründete die GPK-SR ihre Empfehlung. 
In der Ratsdebatte während der Wintersession 2020 führte Daniel Jositsch aus, dass er
sein Postulat «vor allem auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die Person des
Bundesanwalts eingereicht» habe. Das Problem sei aber nicht der mittlerweile
zurückgetretene Michael Lauber, vielmehr gebe es in der Bundesanwaltschaft
strukturelle Probleme, die nicht durch das Ersetzen von Köpfen gelöst werden könnten.
Er unterstütze aber den Antrag der GPK-SR, weil die Ziffern 1 und 3 seines Postulats
bereits in Abklärung seien. Zu Wort kam auch der Präsident der AB-BA, Hanspeter
Uster. Er begrüsse eine Evaluation der Aufsichtsbehörde und unterstütze auch eine
Evaluation der Kompetenzaufteilung gemäss Ziffer 2 des Postulats. Schliesslich äusserte
sich auch Justizministerin Karin Keller-Sutter. Sie begrüsse es, dass in dieser Frage eng
mit den Kantonen zusammengearbeitet werden könne. Sie plane zudem den Einsatz
einer Arbeitsgruppe. In der Folge wurde Ziffer 2 des Postulats stillschweigend
überwiesen. 6

POSTULAT
DATUM: 14.12.2020
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2011, S. 125
2) AB NR, 2013, S. 2207
3) AB NR, 2015, S. 2145; Mo. 15.3055; Pa.Iv. 14.462
4) AB NR, 2017, S. 659 f.
5) AB SR, 2022, S. 187 ff.
6) AB SR, 2020 S. 1327 ff.; Bericht GPK-SR vom 17.11.20
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